
 

. . . 

BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE IN DER BAULEITPLANUNG  
(Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB) 

 
 

 
Wichtiger Hinweis: 

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer 
Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die not-
wendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist 
zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Ab-
wägung obliegt der Gemeinde.  

 
 

1. Gemeinde Stadt Penzberg  

   Flächennutzungsplan  
 

  mit Landschaftsplan 
 

   Bebauungsplan für das Gebiet:  

„Gewerbezentrum Seeshaupter Str./Westtangente“ –  1. Änderung  

  mit Grünordnungsplan  

   Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

   Sonstige Satzung: 
 
 

   Frist für die Stellungnahme: 20.01.2021 (§ 4 BauGB) 

2. Träger öffentlicher Belange 

 Landratsamt Weilheim-Schongau;  
Sachgebiet Fachlicher Naturschutz, Gartenkultur und Landespflege 

 Sachbearbeiter:  Frau Grosser (Grünordnung) Tel. 0881/681-1207 
                           Herr Hett (Naturschutz) Tel. 0881/681-1316 

2.1  keine Äußerung 

2.2  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 
BauGB auslösen 

  
 

2.3  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit 
Sachstand 

  
 

2.4  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Was-
serschutzgebietsverordnungen): 

 

  Einwendungen 

  
 

  Rechtsgrundlagen 

  
 

  Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
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2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
 
 
 
 

 
Naturschutz: 
Die jetzt von der Stadt Penzberg geplante Ausweisung zusätzlicher Bauflächen für die 
gewünschte Betriebserweiterung der Firmen Hornung und Gattinger im Nordosten des 
vorhandenen Gewerbegebiets an der Seeshaupter Straße betrifft bislang bauplanungs-
rechtlich dem Außenbereich zuzurechnende Flächen am Rand der Spirken-Hoch- 
moor-, Streuwiesen und Waldflächen südlich Neukirnberg (sog. Kirnbergmoor).  
 
Dabei handelt es sich allerdings um vorentwässerte und durch Nutzungsänderungen 
und bauliche Anlagen (u. a. eine Bunkeranlage) sowie partielle gärtnerische Nutzung 
überprägte und anthropogen nachhaltig veränderte Flächen, die nur noch eine vermin-
derte landschaftsökologische Wertigkeit besitzen. Den gesetzlich geschützten Bio-
topflächen zuzurechnende Vegetationsbestände sind dort nicht mehr vorhanden und 
von der geplanten baulich-gewerblichen Nutzung nicht betroffen. Auch gehen dadurch 
keine Waldflächen im Sinne des BayWaldG verloren.  
 
Aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes ist die vorgesehene Baulandausweisung 
zwar nicht wirklich begrüßenswert, aus den vorgenannte Gründen letztendlich aber den-
noch vertretbar, sofern die gemäß Umweltbericht zur Vermeidung nachteiliger Umwelt-
auswirkungen vorgesehenen Schutz-, Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichs-
maßnahmen rechtzeitig, vollständig und fachgerecht umgesetzt werden. Dazu gehören 
auch die empfohlenen Artenschutzmaßnahmen.  
 
Spätestens bis zum Satzungsbeschluß sind daher die Verantwortlichkeiten bezüglich 
der konkreten Umsetzung der Maßnahmen sowie die Flächenverfügbarkeit (Erwerb 
durch die Gemeinde, dingliche Sicherung, Städtebaulicher Vertrag) zu klären. Die Stadt 
sollte in jedem Fall die Rahmenpflanzung vornehmen und die Fertigstellungspflege  
übernehmen. Diese Vorgehensweise wurde so im Vorfeld wiederholt mit der UNB ab-
gestimmt.  
 
Die Stadt muss nach Art. 9 BayNatSchG außerdem die externen Ausgleichsflächen und 
-maßnahmen in Penzberg-Zist unverzüglich nach Inkrafttreten des Bebauungsplans an 
das LfU zur Erfassung im landesweiten Ökoflächenkataster melden bzw. weiterzuleiten 
(http://www.lfu.bayern.de/natur/oekokonto). Die für Kompensationsmaßnahmen festge-
setzten Flächen sind im Kompensationsverzeichnis als Teil des Ökoflächenkatasters zu 
erfassen (§ 17 Abs. 6 BNatSchG i. V. m. Art. 9 BayNatSchG). 
 
Hinweis: 
Nach wie vor besteht seitens der UNB ein massives Interesse an einer zeitnahen hyd-
rologisch-ökologischen Gesamtsanierung (Renaturierung) des nördlich an das Gewer-
begebiet unmittelbar angrenzenden Hoch- und Zwischenmoors „Neukirnberg bzw. Kirn-
berger Wiesen“, worüber im Grunde genommen bereits seit mehr als 20 Jahren (!) dis-
kutiert wird. Auf unsere seinerzeitigen Stellungnahmen und fachlichen Empfehlungen 
auf der Basis der vorliegenden Fachgutachten dürfen wir insoweit verweisen (betrifft 
Verfahren für einen „Ausgleichsbebauungsplan“ 2005 bis 2013). 
 
Grünordnung: 
In der Begründung wird unter Ziffer 3.9 Umweltprüfung auf einen Grünordnungsplan 
(GOP, steht i.d.R. für einen separaten Grünordnungsplan) verwiesen; ebenso unter Zif-
fer 4. Der Umweltbericht wurde uns vorgelegt, nicht aber der Grünordnungsplan.  
 

http://www.lfu.bayern.de/natur/oekokonto
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Wir bitten darum, bei den Textfestsetzungen unter Ziffer 2 b klarzustellen, dass der 
Punkt 3. Grünordnung mit alle seinen Unterpunkten gemäß Umweltbericht als grünord-
nerische Festsetzungen gelten und somit rechtsverbindlich festgesetzt ist.  
 

 Weilheim i. OB, 8.01.2021 I.A. 
 
Hett u. Grosser 

 


